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Pflichten der Begleitperson 

Der Begleitperson obliegt die Beaufsichtigung der in dem Schülerfahrzeug zu 
befördernden Schüler. Die Beaufsichtigung erstreckt sich auf die gesamte 
Fahrtdauer, einschließlich der Haltezeiten für das Ein- und Aussteigen. 

Die Begleitperson hat während der Fahrt auf einer der hinteren Sitzbänke des 
Schülerfahrzeugs Platz zu nehmen.  

Die Schüler sind an den mit den Erziehungsberechtigten vereinbarten 
Zusteigestellen in Empfang zu nehmen und auch dort wieder abzusetzen. 
Während der Fahrt ist darauf zu achten, dass die Schüler die ihnen 
zugewiesenen Sitzplätze nicht verlassen und den Fahrer nicht stören. 

Beim Verlassen des Schülerfahrzeugs an der Schule sind die Schüler dem 
dortigen Aufsichtspersonal zu übergeben. Auf keinen Fall dürfen die Schüler 
unbeaufsichtigt an der Schule zurückgelassen werden; ggf. ist auf das 
Eintreffen der betreffenden Aufsichtsperson bzw. einer Lehrkraft oder des 
Hausmeisters zu warten. 

Die Schüler dürfen auf der Rückfahrt das Fahrzeug erst dann verlassen, wenn 
sie an einen Erziehungsberechtigten übergeben werden können. 

Die Aufsichtspflichten der Begleitperson enden, sobald der letzte Schüler an 
den Erziehungsberechtigten übergeben wurde. 


